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Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt 
Doctor-Eisenbart-Ring 2 
39120 Magdeburg 

 Symptomatische Personen Asymptomatische Personen 

Symptomatische Personen (mit 
respiratorischen Symptomen, 
unabhängig vom Impf- oder 
Genesenenstatus) 

Bestätigungstest (nach positiven 
Schnelltest oder PCR) oder 
- variantenspezifischer PCR-Test 

Kontaktpersonen und Corona-
Warn-App 
 

Bürgertest (ehemals Testung bei impfunfähigen 
und abgesonderten Personen) 

Kostenträger Krankenkasse (KK) oder Privatversicherung Bei GKV -Versicherten: Krankenkasse (zusätzliche EBM-Leistungen nur bei zusätzlicher kurativer Versorgung) 
Bei Nicht-GKV-Versicherten: Sozialamt Magdeburg, KT-Nr. 85809 (keine Abrechnung zusätzlicher EBM-Leistungen!) 
 

Anspruch  Kostenfreier Test-Anspruch nach 
ärztlichem Ermessen 

Kostenfreier Test-Anspruch 
Ausstellung Zeugnis über (Nicht-) 
Vorliegen einer Infektion inkl. 
Erstellung eines COVID-19-
Testzertifikats 
 

Kostenfreier Test-Anspruch 
Feststellung durch Arzt, ÖGD oder 
Warn-App (erhöhtes Risiko) oder im 
Auftrag GA 
Ausstellung Zeugnis über (Nicht-) 
Vorliegen einer Infektion inkl. 
Erstellung COVID-19-Testzertifikat 
 

Kostenfreier Test-Anspruch 
Ausstellung Zeugnis über (Nicht-) Vorliegen einer 
Infektion inkl. Erstellung eines COVID-19-
Testzertifikats  
Übertragung Testzertifikat in Corona-Warn-App auf 
Wunsch der getesteten Person 
Keine Antigentests zur Eigenanwendung möglich 

Abrechnung GKV-Versicherte - nach EBM:  
Versicherten-, Grund-, Konsiliarpauschale 
Abstrich 02402 (8,12 €), 02403 (7,12 €), 
88240, 32006  
PKV-Versicherte – nach GOÄ 
 entsprechend erbrachte Leistungen 
 

unabhängig von der Versicherung 
Abstrich: GOP 90402 (8 €) 
alternativ 88310 (8 €) 
Keine Abrechnung nach 
EBM/GOÄ! 
 

unabhängig von der Versicherung 
Abstrich: GOP 90402 (8 €) 
alternativ 88310 (8 €)  
Gespräch zur Feststellung 
Kontaktperson ohne Abstrich:  
GOP 88313 (5 €) 
Keine Abrechnung nach 
EBM/GOÄ! 

unabhängig von der Versicherung 
Abstrich: GOP 90402B (alternativ 88310B / 8 €) 
Sachkosten-Pauschale für PoC-Antigen-Tests:  
GOP 88312B (3,50 €) 
Keine Abrechnung nach EBM/GOÄ! 

Kodierung Respiratorische Symptome/Erkrankungen + 
U99.0G 
Bei positiven Laborergebnis U07.1G 
Bei klinischem Bild einer Corona-Infektion 
ohne Labornachweis U07.2.G 
Multisys. Entzündungszeichen U10.9G 
Coronaerkrankung in Eigenanamnese 
U08.9G; 
Post-COVID-19 Zustand U09.9G 
 

Z11G  Z11G + Z20.8G  Z11G  
 

Testverfahren PCR 
(Abstrich max. 4x/BHF) 
Oder Labor-Antigen-Test 

PCR i. d. R. PCR oder Labor-Antigen-
Test 

Nur Antigen-PoC-Test 

Laborauftrag 
(ausgenommen PoC) 

Muster 10c Muster OEGD Muster OEGD bei PCR oder Labor-
Antigen-Test 

Nicht möglich 

Ankreuzen 
  

Diagn. Abklärung § 4b § 2 § 4a 

Die Schulung nicht ärztlich geleiteter Einrichtungen in der Anwendung von PoC-Schnelltesten wird mit GOP 88311 (70 €) abgerechnet – Schulung max. alle 2 Monate pro Einrichtung möglich. 
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Die Schulung nicht ärztlich geleiteter Einrichtungen in der Anwendung von PoC-Schnelltesten wird mit GOP 88311 (70 €) abgerechnet – Schulung max. alle 2 Monate pro Einrichtung möglich. 

 Asymptomatische Personen 

Testung von eigenem ärztlichen und 
nicht-ärztlichem Personal  

Personen nach Auftreten von 
Infektionen in Einrichtungen oder 
Unternehmen  

Präventive Tests in anderen 
gesundheitlichen Einrichtungen 
oder Unternehmen 
Vor (Wieder-) Aufnahme in eine 
Pflege-, Reha-, Dialyseeinrichtung 
oder vor einer ambulanten OP 

Ausstellung COVID-19-Genesenenzertifikat  

Kostenträger  Bei GKV-Versicherten: Krankenkasse (zusätzliche EBM-Leistungen nur bei zusätzlicher kurativer Versorgung!) 
Bei Nicht-GKV-Versicherten: Sozialamt Magdeburg, KT-Nr. 85809 (keine zusätzlichen EBM-Leistungen!) 

Anspruch 10 PoC-Tests pro MA und Monat 
 

Grund muss glaubhaft dargelegt 
werden oder Feststellung durch GA 
 

Grund muss glaubhaft dargelegt 
werden 
z.B.: vor ambulanter OP, vor 
Aufnahme in Dialyseeinrichtung / 
Pflege / Tageskliniken, vor Wieder-
Aufnahme in ein Pflegeheim 
Ausstellung Zeugnis über 
(Nicht-) Vorliegen einer Infektion 
(nur bei PoC-Antigen-Tests) 

Bescheinigung über Vorliegen eines positiven PCR-
Nachweises über Infektion mit SARS-CoV-2 
Infektion darf mind. 28 Tage sowie max. 6 Monate 
zurückliegen 
Nicht auf Grundlage Antikörperbestimmung 
ausstellbar! 

Abrechnung unabhängig von der Versicherung 
Keine Abstrichentnahme berechnungsfähig 
(auch nicht bei anderen Gründen) 
Anlage Abrechnungsschein auf 
Praxisinhaber oder MA 
GOP 88312 Häufigkeit entsprechend der 
Anzahl Tests pro MA und Monat 

unabhängig von der Versicherung 
90402 alternativ 88310 (8 €) 
Ggf. 90410 (25 €), 90419 (10 €) 

oder 90413 (Mitbesuch: 10 €)  
88312 bei Verwendung PoC-Test 

unabhängig von der Versicherung 
90402 alternativ 88310 (8 €) 
oder Überwachung 88314 (5€) 
88312 bei Verwendung PoC-Test 

unabhängig von der Versicherung 
Mit PVS: 88371 (2 €) 
Ohne PVS: 88370 (6 €) 

Kodierung Z11G  
Testverfahren PoC oder überwachter Test zur 

Eigenanwendung oder Labor-Antigentest 
 

PCR oder Antigen-Test oder überwachter Test zur Eigenanwendung  
 

Laborauftrag 
(ausgenommen 
PoC) 

Muster OEGD nur bei Labor-Antigen-Test 
 

Muster OEGD nur bei PCR oder Antigen-Test 

Ankreuzen  § 4 Nr. 1 – 3  § 3 + Ausbruchsgeschehen + 
Angabe Art Einrichtung + Angabe 

Betreuter oder Betreuer  

§ 4 Nr. 1 – 3 Verhinderung 
Verbreitung + Angabe Art 

Einrichtung + Angabe Betreuter oder 
Betreuer  


